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Hinweis

Die aktuellen Muster sind nur als Orientierungs- und Formulierungshilfe zu verstehen; sie können z. B. betriebliche Begebenheiten oder sonstige besondere Umstände des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Sie sind daher nicht 1:1 auf Ihre Belange zugeschnitten.

Eine Haftung für den Inhalt der Muster kann mit Ausnahme von Fällen von grobem Verschulden oder Vorsatz nicht übernommen werden.

Es ist nicht auszuschließen, dass die abrufbaren Muster nicht mehr den zur Zeit gültigen Gesetzen oder der aktuellen Rechtsprechung genügen. Eine individuelle Rechtsberatung vor Verwendung der Muster wird dringend empfohlen.

Nutzen Sie als Mitgliedsbetrieb die Möglichkeit einer kostenlosen Auskunft bzw. Information durch die Rechts- und Betriebsberater der Handwerkskammer für München und Oberbayern.


Die Muster und Formulare zum Arbeitsrecht finden Sie unter www.hwk-muenchen.de/formulare.


Stand des Musters/Formulars: 8/2022



[image: ]

[bookmark: _GoBack]

Handwerkskammer für München und Oberbayern  ·  Max-Joseph-Straße 4  ·  80333 München

AV 08/2022                                                                                                                                                          Seite - 8 - von 7

Befristeter Arbeitsvertrag                                                                                     ohne Sachgrund nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG)

Zwischen

_______________________________________________________________ (Name des Betriebes)

in ___________________________ (Ort), ___________________________________ (Straße/Platz)

- im Folgenden: Arbeitgeber -

und

Herrn/Frau ________________________________________________, geb. am _______________,

wohnhaft in ____________________________ (Ort), ___________________________ (Straße/Platz)

- im Folgenden: Arbeitnehmer -


wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen:

§ 1 Inhalt, Beginn und Beendigung des Arbeitsverhältnisses
1. Der Arbeitnehmer wird für die Zeit vom ___________ bis ___________ als ______________________________________ (z.B. Damenschneider/in, Kfz-Mechaniker/in Bürokaufmann/frau)
 in _________________________________ befristet eingestellt. 
				(Ort)

2. Der Arbeitgeber behält sich vor, dem Arbeitnehmer unter Beachtung seiner berechtigten Interessen auch andere zumutbare, gleichwertige Aufgaben zu übertragen. Der Arbeitnehmer hat auf Verlangen des Arbeitgebers seine Arbeit auch an einem anderen Ort zu erbringen. Das Recht des Arbeitgebers, dem Arbeitnehmer andere Aufgaben zu übertragen bzw. den Arbeitsort zu ändern, bleibt auch dann bestehen, wenn der Arbeitnehmer über einen längeren Zeitraum eine bestimmte Tätigkeit ausübt oder über einen längeren Zeitraum an einem bestimmten Arbeitsort tätig ist.
Zu den Aufgaben des Arbeitnehmers gehört insbesondere auch ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Das Arbeitsverhältnis endet mit Ablauf der Frist, ohne dass es einer Kündigung bedarf.
4. Die ersten     Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit ist das Arbeitsverhältnis beiderseitig mit einer Frist von 2 Wochen kündbar.
5. Nach Ablauf der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis beiderseitig mit einer Frist von 4 Wochen gekündigt werden. Beschäftigt der Betrieb regelmäßig mehr als 20 Arbeitnehmer ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten, kann die Kündigung beiderseitig nur zum 15. eines Monats oder zum Monatsende erfolgen. § 622 Abs .2 Satz 2 BGB bleibt jedoch unangewendet.
6. Die Kündigungsfrist beginnt frühestens mit Arbeitsantritt zu laufen; die ordentliche Kündigung vor Arbeitsbeginn ist ausgeschlossen. Jede Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.
7. Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, spätestens mit Ablauf des Monats, in dem der Arbeitnehmer Anspruch auf eine ungekürzte Altersrente hat. Wird durch den zuständigen Sozialversicherungsträger festgestellt, dass der Arbeitnehmer unbefristet voll erwerbsgemindert ist, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid zugestellt wird.
8. Die Frist für die Erhebung der Kündigungsschutzklage beträgt nach § 4 KSchG drei Wochen ab Zugang der schriftlichen Kündigung (§§ 623, 130 BGB). Innerhalb dieser Frist muss die Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht eingegangen sein. Bei Versäumung der Frist gilt die Kündigung als von Anfang an rechtswirksam (§ 7 KSchG). Bei unverschuldeter Versäumung kann die Kündigungsschutzklage innerhalb von zwei Wochen auf Antrag vom Arbeitsgericht nachträglich zugelassen werden.
9. Im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist der Arbeitnehmer verpflichtet, alle im Eigentum des Arbeitgebers stehenden Gegenstände sowie alle den Arbeitgeber und seine Interessen berührenden Briefe, E-Mails, WhatsApp- und sonstige gespeicherte Nachrichten ohne Rücksicht auf den Adressaten, auf die der Arbeitnehmer während seiner Tätigkeit Zugriff erhalten hat, unverzüglich und unaufgefordert zurückzugeben. Dies betrifft auch alle sonstigen im Eigentum des Arbeitgebers stehenden Geschäftsstücke, Zeichnungen, Notizen, Bücher, Muster, Datenträger, Unterlagen und sonstige Materialien. Zurückbehaltungsrechte sind ausgeschlossen.

§ 2 Arbeitszeit
1.	Die durchschnittliche regelmäßige Arbeitszeit beträgt _________ Wochenstunden ausschließlich der Pausen. Die Verteilung der Arbeitszeit (Beginn und Ende) richtet sich nach den betrieblichen Erfordernissen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften (§ 106 GewO) und wird jeweils vom Arbeitgeber jederzeit abänderbar festgelegt.[footnoteRef:1]  [1:  Im Falle von Schichtarbeit ist eine gesonderte Vereinbarung schriftlich niederzulegen und dem Arbeitnehmer mit dem Arbeitsvertrag auszuhändigen] 

2.	Der Arbeitnehmer ist verpflichtet bei Bedarf, insbesondere aufgrund eines nicht planbaren Mehrbedarfs, im Rahmen der gesetzlichen Höchstgrenzen, Überstunden bzw. Mehrarbeit zu leisten. Diese werden nach Wahl des Arbeitgebers durch Freizeitgewährung oder Auszahlung des vereinbarten Stundenlohnes nach § 3 abgegolten. Ein Anspruch auf Abgeltung wird nur dann begründet, wenn die Überstunden bzw. die Mehrarbeit im Rahmen von § 106 GewO durch den Arbeitgeber angeordnet wurden.
3.	Der Arbeitnehmer erklärt bereits jetzt, dass er bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen mit der Einführung von Kurzarbeit einverstanden ist. Seine Vergütung wird dann entsprechend der verringerten Arbeitszeit gekürzt.
4.	Ruhepausen

Ruhepausen und Ruhezeiten (sofern vereinbart): __________________________________

Alternativ

a) Die Ruhepausen richten sich nach dem Arbeitsgesetz. Danach ist die Arbeit durch im Voraus feststehende Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs bis zu neun Stunden und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als neun Stunden insgesamt zu unterbrechen, § 4 Arbeitszeitgesetz.

alternativ 1
Die möglichen Pausenzeiträume sind montags bis freitags in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr[footnoteRef:2]. In dieser Zeit ist die gesetzliche Ruhepause zu nehmen, § 4 Arbeitszeit. [2:  Das angegebene Zeitfenster ist beispielhaft und sollte, bei Anwendung, auf die betrieblichen Belange angepasst werden] 



alternativ 2
Die Pausenzeiträume richten sich nach der Betriebs-/Dienstvereinbarung.

alternativ 3
Die Pausenzeiträume richten sich nach den betrieblichen Erfordernissen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften (§ 106 GewO) und werden jeweils vom Arbeitgeber jederzeit abänderbar festgelegt.

b) Die Ruhezeiten bestimmen sich nach dem Arbeitszeitgesetz. Danach müssen Arbeitnehmer nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden haben, § 5 ArbZG.

§ 3 Vergütung
1. Der Arbeitnehmer erhält als Vergütung während der Probezeit pro Stunde/Monat __________ € brutto, nach Ablauf der Probezeit pro Stunde/ Monat __________ € brutto.

Optional (wenn nicht vorhanden bitte streichen):

2. Zusätzlich zum Grundentgelt werden folgende Zusatzleistungen gewährt:

· Zuschläge

Der Arbeitnehmer erhält folgende Zuschläge:

	Nachtzuschlag		i.H.v. ____________ %

	Sonntagszuschlag	i.H.v. ____________ %

	Feiertagszuschlag	i.H.v. ____________ %

   Überstundenzuschlag i.H.v. ____________ %

Die Zuschläge sind fällig ____________________________

· Geldwerter Vorteil der Privatnutzung des gegenwärtig zur Verfügung gestellten Dienstwagens: ____________

· arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung: ______________
fällig zum _____________

· vermögenswirksame Leistungen: ____________
fällig zum ____________

· Zulagen / Prämien / Sonderzahlungen / anderweitige Lohnbestandteile[footnoteRef:3] (z.B. Sachzuwendungen) [3:  Es sind nur verpflichtende Zahlungen anzugeben, die auf Dauer geleistet werden. Freiwillig geleistete Zahlungen sind nicht anzugeben und gesondert schriftlich bei Auszahlung mitzuteilen] 


[Lohnbestandteil] _________ € brutto, fällig zum __________
[Lohnbestandteil] _________ € brutto, fällig zum __________
[Lohnbestandteil] _________ € brutto, fällig zum __________
[Lohnbestandteil] _________ € brutto, fällig zum __________

2.	Die Arbeitsvergütung ist jeweils am Monatsende zahlbar. Die Auszahlung erfolgt bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer angegeben Bankkonto. 
	Der Arbeitnehmer wird – soweit nicht bereits vorhanden – spätestens innerhalb von 10 Tagen ein Gehaltskonto einrichten und die Bankverbindung bzw. Änderung derselben dem Arbeitgeber unverzüglich mitteilen. 
3.	Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, zu viel erhaltene Vergütung zurückzuzahlen und sich nicht auf den Wegfall der Bereicherung zu berufen, wenn die rechtsgrundlose Überzahlung so offensichtlich war, dass der Arbeitnehmer dies hätte erkennen müssen, oder wenn die Überzahlung auf Umständen beruhte, die der Arbeitnehmer zu vertreten hat.
4.  Die Gewährung sonstiger Leistungen (z.B. Weihnachts- und Urlaubsgeld, 13. Gehalt etc.) durch den Arbeitgeber erfolgt freiwillig und mit der Maßgabe, dass auch mit einer wiederholten Auszahlung kein Rechtsanspruch für die Zukunft begründet wird. 
5. Scheidet der Arbeitnehmer bis zum 31. März des Folgejahres nach Gewährung einer Leistung nach § 3 Nr. 4, aus Gründen, die er selbst zu vertreten hat, aus dem Betrieb aus, so kann der Arbeitgeber die Leistung zurückverlangen, soweit sie mehr als 100,-€ beträgt. Beträgt die Leistung mehr als ein Monatsgehalt, gilt entsprechendes für ein Ausscheiden bis zum 30. Juni des Folgejahres.
6. Betriebliche Altersversorgung
Ein Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung besteht nicht. Auf die gesetzliche Möglichkeit der Entgeltumwandlung wird hingewiesen.

Alternativ

Der Arbeitgeber hat eine betriebliche Altersversorgung über einen Versorgungsträger zugesagt. Name und Anschrift dieses Versorgungsträgers sind:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________


§ 4 Urlaub
1. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf den gesetzlichen Mindesturlaub von 20 Tagen pro Jahr bezogen auf eine 5-Tage-Woche. 
2. Darüber hinaus hat der Arbeitnehmer Anspruch auf einen zusätzlichen bezahlten Urlaub von weiteren _____ Tagen pro Jahr bezogen auf eine 5-Tage-Woche. 
Dieser verfällt spätestens mit Ablauf des 31.3. des auf das Urlaubsjahr folgenden Kalenderjahres. Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitnehmer den Urlaub aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen, wie zum Beispiel einer länger andauernden Arbeitsunfähigkeit, nicht nehmen konnte.
3. Mit der Urlaubserteilung erfüllt der Arbeitgeber zunächst den Anspruch des Arbeitnehmers auf den gesetzlichen Mindesturlaub. Erst nach vollständiger Erfüllung der gesetzlichen Urlaubsansprüche wird der vertragliche Mehrurlaub nach Ziffer 2 erfüllt.
4. In dem Kalenderjahr, in dem das Arbeitsverhältnis beginnt oder endet, hat der Arbeitnehmer für jeden vollen Monat des Bestehens des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf 1/12 des Jahresurlaubs. Sofern der Arbeitnehmer in der zweiten Jahreshälfte ausscheidet und das Arbeitsverhältnis länger als 6 Monate bestanden hat, bleibt der gesetzliche Mindesturlaub davon unberührt.
5. Während des Urlaubs ist jede auf Erwerb gerichtete Tätigkeit untersagt.
6. Der gesamte Jahresurlaubsanspruch mindert sich für jeden vollen Monat, in dem der Arbeitnehmer Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz in Anspruch nimmt, um jeweils ein Zwölftel. 
7. Der zusätzliche Urlaub mindert sich für jeden vollen Monat, in dem der Arbeitnehmer Pflegezeit nach dem Pflegezeitgesetz in Anspruch nimmt oder das Arbeitsverhältnis kraft Vereinbarung ruht, um jeweils ein Zwölftel.
8. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, bei Arbeitsantritt eine Urlaubsbescheinigung seines letzten Arbeitgebers vorzulegen.
		
§ 5 Arbeitsfähigkeit und Arbeitseinsatz
Der Arbeitnehmer erklärt, dass
1.	er arbeitsfähig ist und dass keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen, durch die die Eignung für die vorgesehene Tätigkeit auf Dauer oder in wiederkehrenden Abständen eingeschränkt ist, bestehen; 
2.   ein Wettbewerbsverbot, das die Ausübung der vereinbarten Tätigkeit zum Gegenstand hat, nicht vorliegt;
3.	weder eine Vorstrafe noch ein anhängiges Strafverfahren im Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit ausgesprochen bzw. eingeleitet ist;
4.	er, sofern er Arbeitnehmer ist, der einer Arbeitserlaubnis bedarf, im Besitz des erforderlichen Passes und Aufenthaltstitels ist.
Unrichtige Angaben oder das Verschweigen wesentlicher Tatsachen stellen einen Grund zur Anfechtung oder fristlosen Kündigung des Arbeitsverhältnisses dar.

§ 6 Arbeitsverhinderung
1.	Jede Arbeitsverhinderung ist dem Arbeitgeber unverzüglich unter Angabe der Gründe und der voraussichtlichen Dauer mitzuteilen.
2.	Grundsätzlich wird in Abweichung von § 616 BGB die Vergütung nur für die wirklich geleistete Arbeitszeit gezahlt. Hiervon gelten bei persönlicher Verhinderung des Arbeitnehmers die folgenden, erschöpfend aufgezählten Ausnahmen:
- eigene Eheschließung / Begründung einer Lebenspartnerschaft nach dem
Lebenspartnerschaftsgesetz														1 Tag
- Niederkunft der Ehefrau oder der in häuslicher Gemeinschaft 	
lebenden Lebensgefährtin														1 Tag
- Todesfälle in der engeren Familie (leibliche Eltern, Ehepartner, 
Lebenspartner/in im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes, 
in häuslicher Gemeinschaft lebende/r Lebensgefährte/in, Kinder)						1 Tag
- betrieblich veranlasster Wohnungswechsel mit eigenem Hausstand, 
einmal im Jahr																	1 Tag
- ambulante Behandlung wegen eines während der Arbeitszeit
erlittenen Arbeitsunfalls	  ausfallende Arbeitszeit
- Arztbesuch wegen akuter Erkrankung, sofern nachweislich eine
Verlegung außerhalb der Arbeitszeit nicht möglich ist	  ausfallende Arbeitszeit
3.	In den Fällen der Ziff. 2 hat der Arbeitnehmer rechtzeitig um Arbeitsbefreiung zu ersuchen. Ist ihm dies nicht möglich, hat er den Grund unverzüglich nachzuweisen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, entfällt der Vergütungsanspruch.

§ 7 Arbeitsunfähigkeit
1.	Bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit gelten die gesetzlichen Vorschriften.
2.	Hiervon abweichend hat der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtlichen Dauer bereits am ____ Tag der Erkrankung vorzulegen. Dauert die Erkrankung länger als bescheinigt, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, unverzüglich eine neue Bescheinigung vorzulegen. 
	Auch nach Ablauf der Entgeltfortzahlungspflicht des Arbeitgebers ist der Arbeitnehmer verpflichtet, den Arbeitgeber über die Fortdauer der Krankheit zu informieren und ihm den Zeitpunkt der voraussichtlichen Rückkehr an den Arbeitsplatz anzuzeigen.

§ 8 Arbeitsvertragsbruch
1.	Bei vertragswidriger Nichtaufnahme der Tätigkeit sowie vertragswidriger Beendigung des Arbeitsverhältnisses, beispielsweise Nichteinhaltung der Kündigungsfrist, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, eine Vertragsstrafe in Höhe einer Bruttomonatsvergütung an den Arbeitgeber zu zahlen. Soweit der Arbeitnehmer bei Einhalten der ordentlichen Kündigungsfrist vor Ablauf eines Monats aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden könnte, reduziert sich die Vertragsstrafe der Höhe nach auf das Bruttoarbeitsentgelt, das der Arbeitnehmer während des Laufs der ordentlichen Kündigungsfrist erzielt hätte.
2.	Liegen die Voraussetzungen der Ziff. 1 nur an einzelnen Arbeitstagen vor, so hat der Arbeitnehmer für jeden Tag des vertragswidrigen Verhaltens im Sinne der Ziff. 1 eine Vertragsstrafe in Höhe von 1/20 der Bruttomonatsvergütung an den Arbeitgeber zu leisten. Gleiches gilt für sonstiges unberechtigtes Fernbleiben von der Arbeit.
3. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt davon unberührt.

§ 9 Abtretung und Verpfändung der Vergütung
Abtretung und Verpfändung von Vergütungsansprüchen sind ausgeschlossen. 

§ 10 Nutzung von Telekommunikationsmitteln 
Die Nutzung von Internet, E-Mail, Telefon und allen sonstigen Telekommunikationsmitteln ist ausschließlich zu dienstlichen Zwecken gestattet.

§ 11 Verschwiegenheitspflicht
Über vertrauliche Angelegenheiten des Betriebes sowie Dritter (Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner), z. B. Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, persönliche Daten etc., hat der Arbeitnehmer uneingeschränkt Verschwiegenheit zu bewahren. Diese Verschwiegenheitspflicht gilt auch für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis.

§ 12 Nebentätigkeit
Jegliche Nebenbeschäftigungen sind dem Arbeitgeber vorher schriftlich anzuzeigen. Nebenbeschäftigungen, die den Arbeitseinsatz, die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers oder die geschäftlichen Interessen des Arbeitgebers berühren, bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch den Arbeitgeber.

§ 13 Adresse des Arbeitnehmers
Der Arbeitnehmer versichert, unter der benannten Adresse auch postalisch erreichbar zu sein und verpflichtet sich, Änderungen der Zustelladresse unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Sollte der Arbeitnehmer dieses unterlassen, so gehen die Nachteile zu seinen Lasten.

§ 14 Ausschlussfrist
1. Alle beiderseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und solche, die mit dem Arbeitsverhältnis in Verbindung stehen, verfallen, wenn sie nicht innerhalb von 3 Monaten nach Fälligkeit gegenüber der anderen Vertragspartei in Textform erhoben werden.
2. Lehnt die Gegenpartei den Anspruch ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb von 2 Wochen nach Geltendmachung des Anspruchs, so verfällt dieser, wenn er nicht innerhalb von 3 Monaten nach Ablehnung oder Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird.
3. Diese Ausschlussregelung gilt nicht für den Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn nach § 1 Mindestlohngesetz, die Haftung aus einer Pflichtverletzung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für eine Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen Pflichtverletzung beruhen.

§ 15 Schriftform, salvatorische Klausel
1.	Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform; dies gilt auch für die Aufhebung der Schriftform selbst. Individualvereinbarungen zwischen den Parteien haben Vorrang (§ 305 b BGB).
2.	Sollten einzelne Vertragsbestimmungen unwirksam sein, so sind sich die Vertragspartner bereits jetzt darüber einig, dass der Vertrag im Übrigen wirksam bleibt. Die Vertragspartner verpflichten sich über eine wirksame und zumutbare Ersatzregelung zu verhandeln, die dem von den Vertragspartnern mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahekommt.

§ 16 Hinweis insbesondere für Tätigkeiten im Bau-, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, im  Gebäudereinigungsgewerbe sowie in Betrieben der Fleischwirtschaft:
Der Arbeitnehmer wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nach § 2 a Abs. 1 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz unter anderem Personen, die im Baugewerbe, im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, im Gebäudereinigungsgewerbe oder in der Fleischwirtschaft tätig sind, verpflichtet sind, ihren Personalausweis, Pass, Passersatz oder Ausweisersatz mitzuführen und den Behörden der Zollverwaltung auf Verlangen vorzulegen. Vorsätzliche und fahrlässige Zuwiderhandlungen sind mit Bußgeld bedroht.

§ 17 Fortbildung 
		Ein Anspruch des Arbeitnehmers auf eine vom Arbeitgeber bereitgestellte Fortbildung besteht nicht.
		Der Arbeitgeber stellt die folgenden Fortbildungen bereit: 
		____________________________________________________________________________
		____________________________________________________________________________

§ 18 Besondere Vereinbarungen[footnoteRef:4] [4:  z. B. Weihnachtsgeld, zusätzl. Urlaubsgeld, Rückzahlung von Fortbildungskosten, nachvertragliches Wettbewerbsverbot, Dienstwagen, Jahresarbeitszeitvereinbarung, Hinweis auf Betriebsvereinbarungen] 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________


______________________, den _____________


__________________________	__________________________
(Arbeitgeber)							  		  				 (Arbeitnehmer)

















Vertragsverlängerung
für einen befristeten Arbeitsvertrag ohne Sachgrund nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG)

Zwischen

	
Name des Betriebes

	
PLZ, Ort 	Straße/Platz
- im folgenden: Arbeitgeber -

und

	
Herrn / Frau 	geb. am

	
PLZ, Ort 	Straße/Platz
- im folgenden: Arbeitnehmer -


wird hiermit vereinbart,


dass das zwischen den Vertragsparteien seit ............... bestehende befristete Arbeitsverhältnis über das ursprüngliche Vertragsende ( .................... ) hinaus bis .................... verlängert1) wird. Im Übrigen besteht der Vertrag unverändert fort.



	
Ort, Datum



			
Arbeitgeber		Arbeitnehmer
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